
Verkehrsregelnverordnung (VRV)  

Art. 27 Lernfahrten 

1 Solange Motorfahrzeuge von Inhabern eines Lernfahrausweises geführt werden, müssen sie auf der 

Rückseite an gut sichtbarer Stelle eine blaue Tafel mit weissem «L» tragen. Die Tafel ist zu entfernen, 

wenn keine Lernfahrt stattfindet.  

2 Auf Lern- und Prüfungsfahrten mit Motorwagen muss der Begleiter neben dem Führer Platz 

nehmen, ausgenommen auf Übungsplätzen, beim Rückwärtsfahren oder beim Parkieren; der 

Begleiter muss wenigstens die Handbremse leicht erreichen können. 

3 Der Inhaber eines Lernfahrausweises darf auf Motorrädern sowie auf oder in anderen 

Motorfahrzeugen, mit welchen er Lernfahrten ohne Begleitperson ausführen darf, keine Passagiere 

mitführen, die nicht selber über den entsprechenden Führerausweis verfügen. Das Bedeutet, dass 

bei Lernfahrten mit einem Personenwagen Kat. B Passagiere mitgeführt werden dürfen.   

4 Fahrschüler dürfen verkehrsreiche Strassen erst befahren, wenn sie genügend ausgebildet sind, 

Autobahnen und Autostrassen erst, wenn sie prüfungsreif sind.  

5 Auf verkehrsreichen Strassen sind Anfahren in Steigungen, Wenden, Rückwärtsfahren und ähnliche 

Übungen untersagt, in Wohngebieten sind sie möglichst zu vermeiden.  

6 Auf Lern- und Prüfungsfahrten darf auch dann über längere Strecken rückwärts gefahren werden, 

wenn das Weiterfahren oder Wenden möglich ist. 

Quelle: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420 

 

Verkehrsregelnverordnung (VRV) 

Art. 2a Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss  

1 Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten:  

a. auf Fahrten des konzessionierten oder grenzüberschreitenden Personenverkehrs auf der Strasse; 

b. im berufsmässigen Personentransport;  

c. mit Lastwagen, schweren Sattelschleppern und Traktoren mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 

t;  

d. beim Transport gefährlicher Güter mit kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheiten;  

e. Fahrlehrern während der Berufsausübung;  

f. Fahrzeugführern auf Lern- und Übungsfahrten; 

g. Begleitpersonen auf Lernfahrten;  

dh. Inhabern des Führerausweises auf Probe, ausgenommen auf Fahrten mit Fahrzeugen der 

Spezialkategorien F, G und M. 

Quelle: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420 

 

 



Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Art. 15  

1 Lernfahrten auf Motorwagen dürfen nur mit einem Begleiter unternommen werden, der das 23. 

Altersjahr vollendet hat, seit wenigstens drei Jahren den entsprechenden Führerausweis und diesen 

nicht mehr auf Probe besitzt.  

2 Der Begleiter sorgt dafür, dass die Lernfahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die 

Verkehrsvorschriften nicht verletzt.  

3 Wer gewerbsmässig Fahrunterricht erteilt, bedarf der Fahrlehrerbewilligung. 

4 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Ausbildung der Motorfahrzeugführer erlassen.  Er kann 

insbesondere vorschreiben, dass ein Teil der Ausbildung bei einem Inhaber der Fahrlehrerbewilligung 

absolviert werden muss. Die Kantone können den Höchsttarif für den obligatorischen Fahrunterricht 

festlegen.  

5 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Weiterbildung der berufsmässigen Motorfahrzeugführer 

erlassen.  

6 Der Bundesrat kann für Bewerber um den Führerausweis eine Ausbildung in erster Hilfe 

vorschreiben. 

Art. 15a  

1 Der erstmals erworbene Führerausweis für Motorräder und Motorwagen wird zunächst auf Probe 

erteilt. Die Probezeit beträgt drei Jahre.  

2 Er wird erteilt, wenn der Bewerber: a. die vorgeschriebene Ausbildung besucht hat; und b. die 

praktische Führerprüfung bestanden hat.  

2bis Inhaber des Führerausweises auf Probe müssen Weiterbildungskurse besuchen. Die Kurse sollen 

die Erkennung und Vermeidung von Gefahren und umweltschonendes Fahren vermitteln und sind in 

erster Linie praktisch auszurichten. Der Bundesrat legt Inhalt und Form der Weiterbildungskurse fest.  

3 Wird dem Inhaber der Ausweis auf Probe wegen einer Widerhandlung entzogen, so wird die 

Probezeit um ein Jahr verlängert. Dauert der Entzug über die Probezeit hinaus, so beginnt die 

Verlängerung mit der Rückgabe des Führerausweises.  

4 Der Führerausweis auf Probe verfällt mit der zweiten Widerhandlung, die zum Entzug des 

Ausweises führt.  

5 Ein neuer Lernfahrausweis kann frühestens ein Jahr nach Begehung der Widerhandlung und nur auf 

Grund eines verkehrspsychologischen Gutachtens erteilt werden, das die Eignung bejaht. Diese Frist 

wird um ein Jahr verlängert, wenn die betroffene Person während dieser Zeit ein Motorrad oder 

einen Motorwagen geführt hat.  

6 Nach erneutem Bestehen der Führerprüfung wird ein neuer Führerausweis auf Probe erteilt. 

Art. 15b  

1 Der definitive Führerausweis wird erteilt, wenn der Bewerber:  

a. die vorgeschriebene Ausbildung besucht hat; und  

b. die praktische Führerprüfung bestanden hat.  



2 Für Inhaber des Führerausweises auf Probe wird der definitive Führerausweis erteilt, wenn die 

Probezeit abgelaufen ist und der Inhaber die vorgeschriebenen Weiterbildungskurse besucht hat. 

Quelle: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685 


